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A. Bekanntmachungen des Landkreises

i.) Amtliche
Bctciligungsbericht des LOS für das Jahr 1999

Bekanntmachung zum
während der Sprechzeiten in der Zeit

vom 14.01.2002 bis 22.01.2002 (7 Werktagen)

öffentlich aus.

Der Bericht wurde nach § 105 Abs. 3 Satz 6
Gemeindeordnung, der Komtminalaufsieht, d.h. dem 
Ministerium des Innern des Landes Brandenburg, vorgelegt 
und enthält insbesondere Angaben über

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft und
- die Kreditaufnahme

Grundlage für diesen Bericht sind die Daten der testierten 
Bilanzen dev Unternehmen und Einrichtungen des 
Wirtschaftsjahres 1999.

Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat

Der Beteiligungsbericht des LOS für das Jahr 1999 liegt zur 
Einsichtnahme aus.

Gemäß § 105 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes 
Brandenburg, erschienen im Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Landes Brandenburg, Teil 1, Nr. 22 vom 18.10.1993, hat 
die Gemeinde einen Bericht über die Beteiligungen an 
Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des 
privaten Rechts zur Information der Mitglieder der 
Gemeindevertretungen und der Einwohner der Gemeinde zu 
erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Dieser Beteiligungsbericht des Landkreises Oder-Spree für 
das Jahr 1999 liegt in der Verwaltung des Landkreises

- im Büro des Kreistages in Beeskow, Breitscheidstr. 7 
(Haus 1)

- iin Dezernat II in Beeskow, Breitscheidstr. 7 (Haus 1) 
sowie

- im Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsenlwicklung 
in Beeskow, Rathenaustraße (Haus 9, Zimmer 104)

Dr. Fehse
Dezernent für Finanzen 
und WirtschaflsverwaUung

B. Bekanntmachungen des Landrates als untere Kommunalaufsichtsbehörde
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c. Bekanntmachungen anderer Stellen

In Punkt 3. wird der Betrag „60,00“ geändert in 
„30,00“.

In Punkt 4. wird der Betrag „300,00“ geändert in 
„150,00“.

Punkt 5. Wird wie folgt neu formuliert: „Abnahme 
der Wasserzähler für die Zurückhaltung von Was
sermengen (Gartenzähler), der in Eigenversorgungs
anlagen eingebauten Wasserzähler sowie sonstiger 
Unterzähler „20,00“.

In Punkt 6. wird der Betrag „45,00“ geändert in 
„23,00“.

0I.) Bekanntmachungen des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes „Scharmützelsce- 
Storkow/Mark“ i)

1.) Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungsgebtihren (Verwal- 
timgskostensatzung)

k)

Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Verwaltungsgebiihren im eigenen Verbandsgebiet des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Schanmitzelsee- 
Storkow / Mark“ (Verwaltungskostensatzung) vom 
14.12.2000

1)

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2002 in 
Kraft.Aufgrund

- der §§ 6 Abs. 1 und 19 Abs. 3 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 
(GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.05.1999 (GVBI. Teil I, S. 194) sowie

- der §§ 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Brandenburg (KAG) vom 15.06.1999 (GVBI. I, S. 
231)

hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes „Scharmiitzelsee-Storkow / Mark“ in ihrer 
.Sitzung am 13.12.2001 folgende Satzung zur 1. Änderung der 
Verwaltungskostensatzung vom 14.12.2000 beschlossen:

Artikel I

Storkow, 18.12.2001Wendisch Rietz, 18.12.2001

K.-H. Alert 
Verbandsvorstcher

W. Heiber 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Beknnntinachungsanordnung

Die vorstehende 1. Änderung der Salzung über die öffentliche 
Wasserversorgung des Wasser- und Abwasserzweckverban
des „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ vom 14.12.2000 wird 
gemäß § 20 der Verbandssatzung vom 14.12.2000 hiermit 
öffentlich bekanntgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

diese Salzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgeinacht worden,

der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Wasser- und Abwassetzweckverband „Scharmützel
see-Storkow/Mark“ vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich
net worden, die den Mangel ergibt.

1. Im Inhaltsverzeichnis wir § 2 „Kostentarif“ geändert in 
„Gebiihrentarif“.

2. Die Anlage: Gebührentarif zu § 2 der Verwaltungsko
stensatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes
„Scharmützelsee - Storkow / Mark“ vom 14.12.2000
wird wie folgt geändert:

a) In der Tabellenbcschriftung heißt es nunmehr nicht 
„Pauschalbetrag in DM“, sondern „Pauschalbetrag 
in €“.

!>) In Punkt 1.1.1. wird der Betrag „2,50“ geändert in 
„MO“.

c) In Punkt 1.1.2. wird der Betrag „4,50“ geändert in 
„2,30“.

d) In Punkt 1.2. wird der Betrag „0,20“ geändert in 
„0,10“.

e) In Punkt 1.3.1.1. wird der Betrag „0,40“ geändert in 
„0,20“ und „0,30“ wird geändert in „0,15“.

f) In Punkt 1.3.1.2. wird der Betrag „1,00“ geändert in 
„0,50“ und „0,60“ wird geändert in „0,30“.

g) In Punkt 1.3.2. wird jeweils der Betrag „2,00“ 
geändert in „1,00“.

h) In Punkt 2. wird der Betrag „30,00“ geändert in 
„15,00“.

a)

b)

c)

Storkow, den 18.12.2001

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher
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2.) BekanntmachnngsanordnungSatzung zur 2. Änderung der Entsehädigungssat- 
zung für ehrenamtliche Tätigkeit Die vorstehende 2. Änderung der Entschädigungssatzung für 

die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes „Schannützclsee-Storkow/Mark“ 
vom 29.02.2000 wird gemäß § 20 der Verbandssatzung vom 
14.12.2000 hiermit öffentlich bekanntgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Forrnvorschriften gemäß § 5 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn

vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Wasser- und Abwasseizweckverband „Scharmützelsee
Storkow/Mark“ vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Satzung zur 2. Änderung der Entseliädigungssntzung für 
die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich des Wasser
lind Abwasserzweckverbandes 
Storkow/Mark“ vom 29.02.2000

„Schariniitzelsee-

Aufgrund

- der §§ 5 und 20 der Gemeindeordnung für das Land 
Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 (GVB1. I S. 398) in 
der z.Zt. geltenden Fassung i.V.m.

- § 17 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemein
schaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVB1. 
Teil I,S. 194) sowie

- § 12 der Verordnung über Aufwandsentschädigungen für 
ehrenamtliche Mitglieder kommunaler Vertretungen und 
Ausschüsse
Verordnung - KommAEV) vom 31.07.2001 (GVBL. II, 
S.542)

hat die Verbandsversainmlung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes „Scharmützelsee-vStorkow/Mark“ in ihrer 
Sitzung am 13.12.2001 folgende Satzung zur 2. Änderung der 
Entschädigungssatzung vom 29.02.2000 beschlossen:

Artikel I

a)

b)

(Kommunalaufwandsentschäcligungs-

Storkow, den 18.12.2001

K.-II. Alert 
Verbandsvorsteher

In § 2 Abs. 1 werden die Wörter „,der ehrenamtliche 
Verbandsvorsteher erhält eine Aufwandsentschädi
gung“ gestrichen.

2. In § 3 Abs. 1 Salz 1 werden nach den Wörtern „40 
Stunden pro Woche“ die Wörter „, jedoch höchstens 35 
Stunden pro Monat,“ eingefügt.

3. In § 3 Abs. 2 wird „10,00 DM“ ersetzt durch „5,00 €“.

4. In § 3 Abs. 3 wird „20,00 DM“ ersetzt durch „10,00 €“.

5. In § 3 Abs. 4 wird „20,00 DM“ ersetzt durch „10,00 €“.

6. § 4 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Personen gem. § 1 erhalten für jede Teilnahme 
an den anheraumten Sitzungen der Organe des 
Verbandes ein Sitzungsgeld in Höhe von 13,00 €.“

7. § 5 wird wie folgt neu gefasst:

„Der Verbandsvorsteher erhält eine Aufwandsent
schädigung für die in Ausübung seiner Mandatstätig
keit entstandenen Kosten gern. § 12 Abs. 3 I.V.m. § 8 
Abs. 1 KomAEV in Höhe von 112,00 € / Monat.“

Artikel II

1.
3.) Satzung zur 3. Änderung der Satzung über 

Erhebung von Gebühren für die Fäkalienentsorgung 
(Fäkaliengebiihrensatziing)

Satzung zur 3. Änderung der Satzung über Erhebung von 
Gebühren für die Fäkalienentsorgung des Wasser- und

„Scharmiitzelsee-Stor- 
kow/Mark“ (Fäkaliengebührensatzung) vom 14.12.2000
Abwasserzweckverbandes

Aufgrund

der §§ 5 und 35 Abs. 2 Nr. 10 und 15 der Gemeindeord
nung für das Land Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 
(GVB1.1 S. 398) in der z.Zt. geltenden Fassung,

der §§ 8 und 19 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVB1. 
Teil I.S. 194),

der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15.06.1999 (GVB1. I, S. 231) 
sowie

- der Salzung für die öffentliche Fäkalienentsorgung des 
Zweckverbandes vom 14.12.2000

hat die Verbandsversainmlung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes „Scharmützclsee-Storkow/Mark“ in ihrer 
Sitzung am 13.12.2001 folgende Satzung zur 3. Änderung der 
Fäkaliengebiihrensatzung vom 14.12.2000 beschlossen:

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Wendisch Rietz, 18.12.2001 Storkow, 18.12.2001

W. Heiber 
Vorsitzender der 
Verbandsversainmlung

K.-II. Alert 
Verbandsvorsteher
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Artikel I
Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Beiträgen für die öffentliche 
Schmutzwasserentsorgung 
tragssatzung)

4.1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

„Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 
Wasserzählern mit einer

(Schmu tzwasserbei-

Zählcmennleistung Qn Grundgebühr in € /Tag
Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen für die öffentliche Schmutzwasserentsor
gung (Sclnmitzwasser bei tragssatzung) des Wasser- und

„Scharmützelsee-Stor-

2,5 0,25
6 0,59
10 0,98 Abwasserzweckverbandes15 1,47

kow/Mark“ von» 14.12.200025 2,45
40 3,93

Aufgrund60 5,89.“
- der §§ 5 und 35 Abs. 2 Nra, 10 und 15 der Gemeindeord

nung für das Land Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 
(GVB1.1 S. 398) in der z.Zt. geltenden Fassung i.V.m.

- den §§ 1 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Brandenburg (KAG) vom 15.06.1999 (GVB1. I, S. 
231),

- den §§ 8 Abs. 4 und 19 Abs. 3 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 
(GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.05.1999 (GVB1.1, S. 194) und

- der Schmutzwasserentsorgungssatzung des Zweckver
bandes vom 14.12.2000

hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes „.Scharmützelsee-Storkow/Mark“ in ihrer 
Sitzung an» 13.12.2001 folgende Satzung zur 3. Änderung der 
Schmutzwasserbeitragssatzung vom 14.12.2000 beschlossen:

Artikel I

2. ln § 3 Abs. 7 wird „9,48 DM / m-’ ersetzt durch „4,856 / 
rnJ“ und „31,75 DM / m3“ wird ersetzt durch „16,23 € / 
m3“.

3. In § 4 Abs. 1 Satz 2 wird „1,30 DM“ ersetzt durch „0,66 
„0,66 €“.

4. In § 4 Abs. 2 wird „65,00 DM“ ersetzt durch „33,23 6“. 

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2002 in 
Kraft.

Wendisch Rietz, 18.12.2001 Storkow, 18.12.2001

W. Heiber 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher

ln § 3 Abs. 1 wird vor dem Wort .Anschlusskanal“ das 
Wort „vorhandenen“ eingesetzt.

§ 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

„Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück 
im bürgerlich rechtlichen Sinne.“

§ 4 Abs. 2 Buchstabe f Satz 1 wird wie folgt geändert:

,,f) im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der 
an die öffentliche zentrale Schmutzwasseranlage 
angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 
0,2, höchstens jedoch die Fläche des Grundstücks.“

1.Bekannhnachungsanordnuiig

Die vorstehende 3. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Fäkalienentsorgung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes „Schannützelsee-Storkow/Mark“ 
vom 14.12.2000 wird gemäß § 20 der Verbandssatzung vom 
14.12.2000 hiermit öffentlich bekanntgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) beim 
Zustandekommen dieser Salzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
weiden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgcinacht worden,

c) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Wasser- und Ahwassetzweckverband „Schannützelsee- 
Storkow/Mark" vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

2.

3.

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.1994 in 
Kraft.

Storkow, 18.12.2001Wendisch Rietz, 18.12.2001

K.-M. Alert 
Verbandsvorsteher

W. Heiber
Vorsitzenderder
Verbandsversammlung

Storkow, den 18.12.2001

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher
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Bekanntmachnngsanordming Artikel I
Die vorstehende 3. Änderung der Satzung über Erhebung von 
Beiträgen für die öffentliche Schmutzwasserentsorgung 
(Schmutzwasscrbeitragssatzung) des Wasser- und 
Abwasserzweck-verbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ 
vom 14.12.2000 wird gemäß § 20 der Verbandssatzung vom 
14.12.2000 hiermit öffentlich bekanntgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekanntgemacht worden,
c) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 

Wasser- und Abwasserzweckverband „Scharmützelscc- 
Storkow/Mark“ vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

1. § 3 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

Das Wort „Anschluss“ wird eisetzt durch das Wort 
„Abwasseranschlnss“.

Die in § 3 Abs. 1 Satz 2 aufgeführte Tabelle ändert 
sich wie folgt:

Zählemennleistung Qn

2.

Grundgebühr € / Tag

0,422,5
1,016
1,6810
2,5215

25 4,19
6,7140

10,06
16,77
25,16.

60
100
150

§ 4 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

„cbm / Jahr“ wird ersetzt durch „m3 / Jahr“ 

§ 4 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

„Die Mcngengebiihr beträgt 4,22 € / m3.

3.

4.
Storkow, 18.12.2001

Artikeln
K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2002 in 

Kraft.

5.) Satzung zur 3. Änderung der Satzung über 
Erhebung von Gebühren für die öffentliche 
Schmutzwasserentsorgung (Schmutzwassergebiih- 
rensatzung)

Wendisch Rietz, 18.12.2001 Storkow, 18.12.2001

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher

W. Heiber 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Satzung zur 3. Änderung der Satzung über Erhebung von 
Gebühren für die öffentliche Schmutzwasserentsorgung 
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Scliarnriit- 
zelsee-Storkow/Mark“ (Schinutzwassergebührensatzung) 
vom 14.12.2000

Bekanntmacliungsanordnung

Die vorstehende 3. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die öffentliche Schmutzwasserentsorgung 
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Scharmützelsee
Storkow/Mark“ vom 14.12.2000 wird gemäß § 20 der 
Verbandssatzung vom 14.12.2000 hiermit öffentlich 
bekanntgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Fonnvorschriften gemäß § 5 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekanntgemacht worden,
c) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 

Wasser- und Abwasserzweckverband „Scharmützelsee
Storkow/Mark“ vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Storkow, den 18.12.2001

Aufgrund

- des § 35 Abs. 2 Nr. 15 der Gemeindeordnung für das 
Land Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 (GVB1. I S. 
398) in der z.Zt. geltenden Fassung i.V.in.

- den §§ 8 Abs. 4 und 19 Abs. 3 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 
(GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.05.1999 (GVB1. Teil I, S. 194),

- der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15.06.1999 (GVB1. I, S. 231) 
sowie

- der Schmutzwasserentsorgungssatzung des Zweckver- 
bandesvom 14.12.2000

hat die Vevhandsversammiung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ in ihrer 
Sitzung am 13.12.2001 folgende Satzung zur 3. Änderung der 
Schinutzwassergebührensatzung 
beschlossen:

14.12.2000vom K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher
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werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Wasser- und Abwasserzweckverband „Scharmützelsee
Storkow/Mark“ vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

6.) Satzung zur 4. Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Beiträgen für die öffentliche 
Schmutzwasserentsorgung 
tragssatzung)

(Schmutzwasserbei-

Satzung zur 4. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen für die öffentliche Schinutzwnsscrentsor- 
gung (Scliniutzwasserbeitrag.ssatzung) des Wasser- und

„Scharmützelsee-Stor*Abwasserzweckverbandes
kow/Mark“vom 14.12.2000

Storkow, 18.12.2001
Aufgrund

- der §§ 5 und 35 Abs. 2 Nm. 10 und 15 der Gemeindeord
nung für das Land Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 
(GVßl. I S. 398) in derz.Zt. geltenden Fassung i.V.m.

- den §§ 1 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Brandenburg (KAG) vom 15.06.1999 (GVB1. I, S. 
231),

- den §§ 8 Abs. 4 und 19 Abs. 3 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 
(GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.05.1999 (GVB1.1, S. 194) und

- der Schmutzwasserentsorgungssatzung des Zweckver
bandes vom 14.12.2000

hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ in ihrer 
Sitzung am 13.12.2001 folgende Satzung zur 4, Änderung der 
Schmutzwasserbeitragssatzung vom 14.12.2000 beschlossen'.

Artikel I

K.-H. Alert 
Verbandsvovsteher

7.) Satzung zur 4. Änderung der Satzung über 
Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die 
öffentliche Wasserversorgung (Wasserabgabensat
zung)

Satzung zur 4. Änderung der Satzung über Erhebung von 
Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Wasserver
sorgung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
„Scharm iitzelsee-Storkow/Mark“ 
zung) vom 14.12.2000

(Wasserabgabensat*

Aufgrund

- des § 35 Abs. 2 Nr. 15 der Gemeindeordnung für das 
Land Brandenburg (GO) vom 15.10.1993 (GVB1, I S. 
398) in der z.Zt. geltenden Fassung i.V.m.

- den §§ 6 und 8 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVB1. 
Teil I, S. 194) sowie

- der §§ 2, 4, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15.06.1999 (GVB1.1, S. 231)

hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes „Schariniitzelsee-Storkow/Mark“ in ihrer 
Sitzung am 13.12.2001 folgende Satzung zur 4. Änderung der 
Wasserabgabensatzung vom 14.12.2000 beschlossen:

§ 4 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

„Der Beitrag beträgt 0,97 € pro m2 der zu erhebenden Fläche.“

Ar tikel II

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2002 in 
Kraft.

Wendisch Rietz, 18.12.2001 Storkow, 18.12.2001

W. Heiber 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher

Artikel I

§ 1 Sätze 3 und 4 werden wie folgt geändert:

„Bei den in den nachfolgenden Abschnitten II und III 
genannten Beiträgen und Gebühren handelt es sich um 
Ncttoentgelte. Hinzu kommt die Umsatzsteuer bei 
Beiträgen i.II.v. 16 % und bei Gebühren i.II.v. 7

§ 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

„Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt das 
Grundstück im bürgerlich rechtlichen Sinne.“

In § 4 Abs. 4 wird „104,40 DM“ ersetzt durch „46,02 €“.

In § 10 Abs. 1 lit. a) wird „2,63 DM / m-v< ersetzt durch 
„1,26 6“.

1.
Bekanntniaclningsanordnnng

Die vorstehende 4. Änderung der Salzung Uber Erhebung von 
Beiträgen für die öffentliche Schmutzwasserentsorgung 
(Schmutzwasserbeitragssatzung) des Wasser- und 
Abwasserzweck-verbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ 
vom 14.12.2000 wird gemäß § 20 der Verbandssatzung vom 
14.12.2000 hiermit öffentlich bekanntgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht

2.

3.

4.
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5. Die in § 10 Abs. 1 lit. b) aufgeführte Tabelle wird wie 
folgt geändert:

Zählemennleistung Qn

8.) Aufhebungssatzung über die Abwälzung der 
Abwasserabgabe für Kleineinleiter vom 21.10.

Grundgebühr in 6 /Tag
Aufhelningssatzung der Satzung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes 
Mark“ über die Abwälzung der Abwasserabgabe Für 
Klcineinleiter vom 21.10.1999

2,5 0,17 „Scharmiitzelsec-Storkow/-
6 0,22
10 0,35
15 0,47
25 0,70

Aufgrund des

- § 5 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg 
(GO) vom 15.10.1993 (GVB1. I, S. 398 in der z.Zt. 
geltenden Fassung und der

- §§ 1 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar
beit im Land Brandenburg (GKG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVB1. Teil I, S. 194) 
i.V.m.

- § 1 der Verbandssatzung vom 14.12.2000 in der z.Zt. 
geltenden Fassung und

- § 8 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von 
Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - 
AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.1994 (BGBl. I Nr. 80 vom 18.11.1994, S. 3370) 
sowie der

40 0,82
60 0,88
100 0,93
150 1,00.“

6. In § 10 Abs. 2 wird „1,61 DM /Tag“ ersetzt durch „0,77 
€/Tag“.

Artikel H

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2002 in 
Kraft.

Wendisch Rietz, 18.12.2001 Storkow, den 18.12.2001

W. Heiber
Vorsitzenderder
Verbandsversammlung

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher

§§ 5 und 7 des Gesetzes zur Ausfühlung des 
Abwasserabgabengesetzes im Land Bran-denburg 
(Brandenburgisches Abwasserabgabengesetz - BbgAb- 
wAG) vom 08.02.1996 (GVBL. I S. 14) hat die Ver
bandsversammlung des Zweckverbandes in ihrer Sitzung 
am 20.08.2001 folgende Aufhebungssatzung der Satzung 
über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleinein
leiter vom 21.10.1999 beschlossen.

Bekanntinachungsanorclnung

Die vorstehende 4. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Wasserver
sorgung des Wasser- und Abwasseizweckverbandes 
„Schannützeisee-Storkow/Mark“ vom 14.12.2000 wird gemäß 
§ 20 der Verbandssatzung vom 14.12.2000 hiermit öffentlich 
bekanntgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 5 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) beim 
Zustandekommen dieser Salzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Form- und Verfahrensinangei ist gegenüber dem 
Wasser- und Ab wasserzweck verband „Scharmützelsee
Storkow/Mark“ vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Artikel I

Die Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
„Scharmützelsee-Storkow/Mark“ über die Abwälzung der 
Abwasserabgabe für Kleineinleiter vom 21.10.1999, welche 
am 21.09.1999 durch die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes beschlossen und am 10.11.1999 in der 
Märkischen Oderzeitung und im KaWe-Kurier 
veröffentlicht worden ist, wird aufgehoben.

Artikel II

Die Aufhebungssatzung der Satzung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ 
über die Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter 
vom 21.10.1999 tritt rückwirkend zum 16.02.1996 in Kraft.

Wendisch Rietz, 22.08.2001 Storkow, 22.08.2001

Storkow, den 18.12.2001
W. Heiber 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

K.-H. Alert 
VerbandsvorsteherK.-H. Alert 

Verbandsvorsteher
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BckanntinaclmnEsanordming

Die vorstehende Aufhebungssatzung der Satzung des Wasser- 
Abwasse rzweckverbandes 

Storkow/Mark“ über die Abwälzung der Abwasserabgabe für 
Kleineinleiter vom 21.10.1999 wird gemäß § 20 der 
Verbandssatzung vom 
bekanntgegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften gern. § 5 Abs. 4 der 
Gemeindcordnung für das Land Brandenburg (GO) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Wasser- und Abwasserzweckverband „Scharmützelsee
Storkow/Mark“ vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

und „Scharmützelsee-

14.12.2000 hiermit öffentlich

Storkow, 22.08.2001

K.-H. Alert 
Verbandsvorsteher
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